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Untersuchungsstellen nach Untersuchungsstellen nach 
TrinkwVTrinkwV

�� Eigenuntersuchungen durch von der Eigenuntersuchungen durch von der 
obersten Landesbehobersten Landesbehöörde gelistete rde gelistete 
Untersuchungsstellen Untersuchungsstellen ((§§ 15 Abs. 4)15 Abs. 4)

�� ÜÜberwachungsuntersuchungen durch berwachungsuntersuchungen durch 
von der obersten Landesbehvon der obersten Landesbehöörde rde 
bestellte Stellen (bestellte Stellen (§§ 19 Abs. 2)19 Abs. 2)
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Untersuchungsstellen nach Untersuchungsstellen nach 
TrinkwVTrinkwV

�� §§ 15 Abs. 4 und 15 Abs. 4 und §§ 19 Abs. 2: 19 Abs. 2: 
Untersuchungsstellen mUntersuchungsstellen müüssen fssen füür r 
Trinkwasseruntersuchungen einschlieTrinkwasseruntersuchungen einschließßlich lich 
Probenahme akkreditiert seinProbenahme akkreditiert sein

�� Mindestens einmal jMindestens einmal jäährlich erfolgreiche hrlich erfolgreiche 
Teilnahme an externen Teilnahme an externen QSQS--ProgrammenProgrammen
(Ringversuche)(Ringversuche)

�� ÄÄnderungen der Akkreditierung und nderungen der Akkreditierung und 
Ringversuchszertifikate unaufgefordert Ringversuchszertifikate unaufgefordert 
vorlegen!vorlegen!

Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Landesliste enthLandesliste enthäält z. Zt. 72 Labore, wird lt z. Zt. 72 Labore, wird 
laufend aktualisiertlaufend aktualisiert

�� aktuelle Veraktuelle Verööffentlichung in Kffentlichung in Küürze wieder im rze wieder im 
Staatsanzeiger BadenStaatsanzeiger Baden--WWüürttemberg und im rttemberg und im 
Internet (Internet („„www.mlr.badenwww.mlr.baden--wuerttemberg.dewuerttemberg.de““, , 
Themen: Themen: „„Verbraucherschutz, ...Verbraucherschutz, ...““, , 
„„TrinkwasserTrinkwasser““, , „„Infomaterial/DownloadsInfomaterial/Downloads““), ), 
GesundheitsGesundheitsäämter werden informiertmter werden informiert
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Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Aufnahme in die Landesliste sowie Aufnahme in die Landesliste sowie 
ÄÄnderungen der Listung erfolgen auf nderungen der Listung erfolgen auf 
formlosen Antrag formlosen Antrag üüber einen fber einen föörmlichen rmlichen 
Bescheid des MLRBescheid des MLR

�� Gegen den Bescheid kann mit einer Gegen den Bescheid kann mit einer 
Frist von 1 Monat Klage beim Frist von 1 Monat Klage beim 
Verwaltungsgericht erhoben werdenVerwaltungsgericht erhoben werden

Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� LLööschung erfolgt auf eigenen Antrag schung erfolgt auf eigenen Antrag 
oder wenn die Voraussetzungen nicht oder wenn die Voraussetzungen nicht 
mehr gegeben sind, mehr gegeben sind, üüber einen ber einen 
fföörmlichen Bescheid des MLRrmlichen Bescheid des MLR

�� Gegen den Bescheid kann mit einer Gegen den Bescheid kann mit einer 
Frist von 1 Monat Klage beim Frist von 1 Monat Klage beim 
Verwaltungsgericht erhoben werdenVerwaltungsgericht erhoben werden
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Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Bescheide sind gebBescheide sind gebüührenpflichtig:hrenpflichtig:

-- Aufnahme: ca. 350 Aufnahme: ca. 350 €€
-- ÄÄnderung: 150 nderung: 150 €€ bis 300 bis 300 €€ (je nach (je nach 
Aufwand)Aufwand)
-- LLööschung: ca. 75 schung: ca. 75 €€

Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� z. Zt. in Badenz. Zt. in Baden--WWüürttemberg auf Basis der rttemberg auf Basis der 
TrinkwV je ein erfolgreicher Ringversuch TrinkwV je ein erfolgreicher Ringversuch 
jjäährlich (fhrlich (füür Chemie und Mikrobiologie) r Chemie und Mikrobiologie) 
erforderlich:erforderlich:

�� Chemie: bei der AQS BadenChemie: bei der AQS Baden--WWüürttemberg rttemberg 
(Uni Stuttgart oder BWG Hamburg (Uni Stuttgart oder BWG Hamburg 
Kooperationsringversuche)Kooperationsringversuche)

�� Mikrobiologie: beim NiedersMikrobiologie: beim Niedersäächsischen chsischen 
Landesgesundheitsamt AuLandesgesundheitsamt Außßenstelle Aurichenstelle Aurich
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Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Voraussetzungen fVoraussetzungen füür r „„erfolgreichen erfolgreichen 
RingversuchRingversuch““::
-- Teilnahme an mindestens 60 % der Teilnahme an mindestens 60 % der 
Parameter, Parameter, 
-- mindestens 80 % der bestimmten mindestens 80 % der bestimmten 
Parameter richtigParameter richtig

���� d.h. besser an mehreren d.h. besser an mehreren 
Ringversuchen teilnehmenRingversuchen teilnehmen

Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

�� Die fachlich sinnvollen Empfehlungen Die fachlich sinnvollen Empfehlungen 
des UBA zu Trinkwasserringversuchen des UBA zu Trinkwasserringversuchen 
vom November 2002 (Mikrobiologie) vom November 2002 (Mikrobiologie) 
und vom Dezember 2003 (Chemie) und vom Dezember 2003 (Chemie) 
gehen gehen üüber die gesetzlichen ber die gesetzlichen 
Mindestanforderungen der TrinkwV Mindestanforderungen der TrinkwV 
hinaushinaus
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Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

Schulung der Probenehmer:Schulung der Probenehmer:
�� unverbindliche Empfehlung des unverbindliche Empfehlung des „„ErfahrungsErfahrungs--

austauschesaustausches der Unabhder Unabhäängigen Stellen nach ngigen Stellen nach 
TrinkwVTrinkwV““ ist rechtlich nicht bindendist rechtlich nicht bindend

�� ÜÜbereinstimmung der Laboraktivitbereinstimmung der Laboraktivitääten mit der ten mit der 
Akkreditierungsnorm prAkkreditierungsnorm prüüft die ft die 
Akkreditierungsstelle in eigener ZustAkkreditierungsstelle in eigener Zustäändigkeitndigkeit

�� MLR nimmt die Laboratorien in die MLR nimmt die Laboratorien in die 
Landesliste auf, wenn die Akkreditierung Landesliste auf, wenn die Akkreditierung 
(auch f(auch füür die Probenahme) erteilt wurder die Probenahme) erteilt wurde

Landesliste nach Landesliste nach §§ 15 Abs. 4 15 Abs. 4 
TrinkwV 2001TrinkwV 2001

Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre r Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!


